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Vorbemerkungen

Die vierteljährliche Statistik der Ausgaben und Ein-
nahmen der Kommunen (Kassenstatistik) bietet 
einen zeitnahen Einblick in die Finanzwirtschaft der 
Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise.
Die laufenden Aus- und Einzahlungen werden zu 
jedem Quartalsende kumulativ ermittelt, die Schul-
denstände zum Stichtag. Für das Jahresergebnis 
der Kassenstatistik sind die Finanzvorgänge im
Jahr und die Schuldenstände am Jahresende rele-
vant.

Mit dem Beschluss des Landtages von Sachsen-
Anhalt vom 22. März 2006 wurden die Grundlagen 
für die Umstellung des Rechnungswesens in den 
Kommunen geschaffen. Die Einführung des "Neuen
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens" 
mit der "Doppelten Buchführung in Konten" in den 
Kommunen (Doppik) wurde 2014 in den sachsen-
anhaltischen Kommunen abgeschlossen. Damit 
einher ging die Umstellung der statistischen Ab-
rechnung von der Kameralistik auf die Doppik.

In der Kassenstatistik werden ab dem Berichtsjahr 
2015 ausschließlich doppische Meldungen verar-
beitet.

Mit dem Gesetz über die Grundsätze der Neuglie-
derung der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt 
vom 14. Februar 2008 begann eine weitreichende 
Gebietsreform.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Doppikeinfüh-
rung und die Veränderung der Gebietsstruktur sind 
auf den Internetseiten des Statistischen Landesam-
tes abrufbar. Beide Maßnahmen wirkten sich auf 
die Ergebnisse der Finanzstatistiken aus.

In dieser Veröffentlichung der Kassenstatistik des
Berichtsjahres 2016 werden erstmalig zwei Jahre 
mit doppischer Buchführung in allen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden des Landes Sachsen-
Anhalt gegenübergestellt.

 

Umstellung des Rechnungswesens in den Kernhaushalten

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kommunen mit 
doppischer Abrechnung

Anzahl 5 8 23 27 32 172 226 247

Prozent 2 3 9 11 13 70 91 100

Auswirkungen der Gemeindegebietsreform auf die Anzahl der Berichtspflichtigen

Kommunale Haushalte/
Gebietskörperschafts-
gruppen

Stand 31.12.
2008

31.12.
2009

31.12.
2010

31.12.
2011

31.12.
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

31.12.
2015

Kreisangehörige Gemeinden Anzahl 1 009 833 297 217 216 219 215 215

Kreisfreie Städte Anzahl 3 3 3 3 3 3 3 3

Landkreise Anzahl 11 11 11 11 11 11 11 11

Verwaltungsgemeinschaften Anzahl 90 78 10 1 - 1 - -

Verbandsgemeinden Anzahl - 1 18 18 18 18 18 18

Berichtspflichtige/
Kernhaushalte gesamt

Anzahl 1 113 926 339 250 248 252 247 247
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Das Rechnungswesen von Einrichtungen, die au-
ßerhalb der Kernhaushalte der Kommunen geführt 
werden, ist in den Auswertungen nicht berücksich-
tigt. Der unterschiedliche Ausgliederungsstand 
und die zugehörigen Zeitpunkte wirken sich zu-
sätzlich auf die Vergleichbarkeit aus. Infor-
mationen über außerhalb der kommunalen Haus-
halte geführte öffentliche Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen stehen vierteljährlich nur für 
den Staatssektor zur Verfügung. Die Erhebung al-
ler Einheiten erfolgt bei kaufmännischer Buchführ-
ung mit der Jahresabschlussstatistik und bei dop-
pischer Buchführung mit der Jahresrechnungs-
statistik zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt. 

Die Angaben zu den Schuldenständen aus der 
Kassenstatistik werden in diesem Bericht nicht 
ausgewertet, da es sich um vorläufige Angaben 
handelt. Bis Ende Mai des Folgejahres liefern die 
Kommunen die Schuldenmerkmale ausführlich ge-
gliedert und endgültig im Rahmen der Schulden-
statistik. 

Die Meldungen zur Kassenstatistik sind zwei Wo-
chen nach Quartalsende fällig. Die Bearbeitung 
bis zur Erstellung der Ergebnisse erfolgt in den 
folgenden sechs Wochen. Für vierteljährliche Er-
gebnisse werden keine längerfristigen Reihen ge-
führt. Nach Abschluss der Statistik gibt es keine 
Korrekturen an den Meldungen oder am Ergebnis.
Richtigstellungen während des Jahres sind durch 
die kumulative Abrechnung automatisch in der 
nächsten Meldung zum folgenden Quartalsende 
enthalten. Revisionen sind nicht vorgesehen. Das 
Jahresergebnis wird im zweitfolgenden Jahr durch 
die Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik er-
setzt. Ab diesem Zeitpunkt sind ausschließlich die 
Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik zu nut-
zen. Sie lösen die vorläufigen Kassendaten ab.

Der Bedarf nach aktuellen Daten der Kassensta-
tistik besteht. Deshalb werden die Angaben der 
vierteljährlichen Statistik, unter Beachtung der dar-
gestellten Besonderheiten und der aktuellen Prob-
leme, zusammengefasst nach Gebietskörper-
schaftsgruppen, ab dem Berichtsjahr 2015 nach 
doppischer Buchführung veröffentlicht.

Die Ergebnisse der vierteljährlichen Statistik der 
Einnahmen und Ausgaben werden in dieser Veröf-
fentlichung nach Landes- und nach Bundessyste-
matik dargestellt.

Die Zusammenfassungen erfolgen nach Gebiets-
körperschaftsgruppen. Vergleiche zum Vorjahr 
sind abgebildet.

Systematik der Tabellen

Im ersten Tabellenteil sind die statistischen Er-
gebnisse der Finanzrechnung nach dem gelten-
den Recht in Sachsen-Anhalt dargestellt. Die Er-
fassung der verbindlichen Konten und ausgewähl-
ter Produktbereiche bzw. -gruppen erfolgt nach 
den Haushaltssystematiken des Landes Sachsen-
Anhalt. Das Formular, welches der Erfassung im 
Jahr 2016 zu Grunde lag, ist im Anhang 2 ange-
fügt. 

Tabellen 1.1 bis 1.3
Es erfolgt eine korrekte Abgrenzung der Ein- und 
Auszahlungen nach Landessystematik. Diese sind 
in voller Höhe und getrennt voneinander dar-
gestellt, mit Ausnahme der gesetzlich zugelasse-
nen vorab Verrechnungen durch die Kommunen.
Die Tabelle 1.3 zeigt, welche Unterkonten, Kon-
ten, Kontenklassen, Kontenbereiche und Konten-
gruppen in den Positionen enthalten sind und wie 
die Berechnungen durchgeführt werden. Die Num-
merierung erfolgt unter der Abkürzung LD, welche 
für Land Doppik steht.

Tabellen 1.4 bis 1.6
Für Analysezwecke erfolgt eine weitere Darstel-
lung, die als Landessystematik netto betitelt ist. 
Die Übersicht ist komprimiert, es werden nur die 
erforderlichen Informationen ausgegeben. Auf 
nachrichtliche Angaben wird weitestgehend ver-
zichtet, um eine Dopplung gegenüber den vorheri-
gen Tabellen zu vermeiden. In dieser Auswertung 
sind spezielle korrespondierende Konten verrech-
net. 
Zum einen die Gewerbesteuer mit der Gewerbe-
steuerumlage (Konto 6013 abzgl. Konto 7341 in 
2015 zzgl. Konto 6692), da sie direkt die Steuer-
und Finanzkraft sowie die Steuerschätzung beein-
flusst. 
Zum anderen die positiven und die negativen 
Schlüsselzuweisungen der Kommunen (Konto 
6111 abzgl. Konto 7371), die sich aus dem kom-
munalen Finanzausgleich des Landes Sachsen-
Anhalt ergeben. Diese sind weder Einzahlungen 
im Land noch dessen Auszahlungen.
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Die Schuldendiensthilfen des Landes (Konto 
6231) gehören systematisch zu den sonstigen 
Transferleistungen. In dieser Zusammenfassung
wird das Konto der investiven Finanzierungstätig-
keit zugeordnet. Grund dafür ist die Verbuchung 
von fiktiven Einzahlungen aus dem 30%igen Anteil 
der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt 
im Rahmen des Programmes zur Teilentschul-
dung der kommunalen Haushalte STARK II auf 
diesem Konto. Die Buchungen bestimmen in der 
Größenordnung das Konto gegenüber anderen 
Einnahmen (z. B. Zinsen), so dass für Auswer-
tungszwecke eine Umsetzung in die Finanzie-
rungstätigkeit an dieser Stelle erfolgte. Der 
30%ige Tilgungszuschuss aus STARK II wird nicht 
auf einem gesonderten Konto erfasst. Deshalb 
kann nur die komplette Umsetzung des Kontos er-
folgen. Eine Unschärfe, die unter diesen Bedin-
gungen nicht durch die Statistik zu bereinigen ist.
Die Tabelle 1.6 zeigt, entsprechend der Tabelle 
1.3, welche Unterkonten, Konten, Kontenklassen, 
Kontenbereiche und Kontengruppen in den Positi-
onen enthalten sind und wie die Berechnungen 
durchgeführt werden. Die Nummerierung erfolgt 
unter der Abkürzung LDn, welche für Land Doppik 
netto steht.

Tabelle 1.7
Hier sind die Unterschiede der beiden Varianten 
nach Landessystematik, LD und LDn, dargestellt.

Der zweite Tabellenteil bietet einen Überblick 
über die Ergebnisse nach Bundessystematik.

Der für die statistische Abrechnung 2016 verbind-
liche Kontenrahmenplan des Bundes entspricht 
nicht dem Kontenrahmenplan des Landes Sach-
sen-Anhalt. In Folge kommt es zu Unterschieden 
in den Ergebnissen des Landes und den Veröf-
fentlichungen des Statistischen Bundesamtes. Die 
Überführung des Landesergebnisses in das Bun-
desergebnis erfolgt mittels Schlüsselbrücken (Um-
setzern). Das Statistische Bundesamt veröffent-
licht die Ergebnisse nach kameraler Systematik 
und in anderer Abgrenzung in der Fachserie 14 
Reihe 2. Zusätzlich erfolgt hier eine Kombination 
mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Extra-
haushalte.

Die sogenannten Eckwertetabellen im zweiten Ta-
bellenteil sind bundeseinheitlich abgestimmt. Sie 
beruhen auf den auf die Systematiken des Bundes 
angepassten Landesergebnissen. Die dafür not-

wendigen Umrechnungen sind über die Zuord-
nungsschlüssel nachvollziehbar. Ein Länderver-
gleich ist im Bereich der Leistungen der Sozialhilfe
(SGB XII) nicht möglich, da die Sozialagentur 
Sachsen-Anhalt die Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der Sozialhilfe im Land Sachsen-Anhalt 
wahrnimmt und ebenfalls Leistungen der Sozialhil-
fe gewährt. Die Sozialagentur Sachsen-Anhalt 
wird in dieser Statistik nicht erhoben.

Die Tabellen des dritten Tabellenteils enthalten 
die Unterschiede zwischen der Landessystematik 
Doppik (Variante 1) und der Bundessystematik. 
Die Unterschiede zur Landessystematik Doppik 
netto sind im Teil der Landestabellen erläutert. 

Einzelergebnisse

Für die in diesem Bericht aufgeführten berechne-
ten doppischen Ergebnistabellen (Eckwerte) des 
Jahres 2016 stehen die Daten der einzelnen 
Landkreise, kreisfreien Städte, Einheitsgemeinden 
und Verbandsgemeinden einschließlich der ange-
hörigen Gemeinden, in Excel-Form zur Verfügung. 
Die untersten beiden Verwaltungsebenen (Ver-
bandsgemeinde und verbandsgemeindeangehö-
rige Gemeinden) sind aus Gründen der Vergleich-
barkeit zusammengefasst.

Gesetzliche Grundlagen der Erhebung

- Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Fi-
nanzen und des Personals im öffentlichen Dienst 
(Finanz- und Personalstatistikgesetz – FPStatG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Feb-
ruar 2006 (BGBl. l S. 438), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2016 (BGBl. I 
S. 342) 
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke 
(Bundesstatistikgesetz – BStatG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2394) 

Das Statistische Bundesamt stellt interessierten 
Nutzerinnen und Nutzern eine Sammlung der für 
die statistischen Aufgaben maßgeblichen Rechts-
vorschriften kostenlos zur Verfügung. Zu finden ist 
diese im Internet unter:
http://www.destatis.de/

Methoden
Rechtsgrundlagen.
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Die landesrechtlichen Regelungen, nach denen 
die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt die 
Haushalte führen, sind u. a. im Internetauftritt des 
Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zu fin-
den:
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/

Formular-Service
Finanzen, Personal, Justiz

Kommunaler Haushalt/Doppik
Haushaltssystematiken

oder
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/

Auf einen Blick
Kommunaler Haushalt/Doppik

                                   Haushaltssystematiken.

Informationen zur Statistik

Für weiterführende Informationen zur Statistik, den 
Rechtsgrundlagen und den Begrifflichkeiten ist die 
Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes 
"Qualitätsbericht Vierteljährliche Kassenergebnis-
se des Öffentlichen Gesamthaushalts" beigefügt. 
Definitionen und finanzstatistischen Fachbegriffe 
sind ausführlich in der Veröffentlichung des Statis-
tischen Bundesamtes "Fachbegriffe der Finanz-
und Personalstatistiken", letzte Veröffentlichung 
vom Oktober 2016, dargestellt.

Um auch bei sich wandelnden Rahmenbedingun-
gen relevante und zuverlässige Daten bereitzu-
stellen, werden die Konzepte und Methoden in be-
stimmten Abständen überarbeitet und im Internet-
angebot des Statistischen Bundesamtes, Bereich 
öffentliche Finanzen, veröffentlicht.

Finanzstatistische Bereinigung

Bei der Darstellung der für den laufenden Ver-
brauch dienenden Finanzvorfälle und die auf eine 
Vermögensänderung hinzielenden Ein- und Aus-
zahlungen ergeben sich durch die Zahlungen zwi-
schen den einzelnen Erhebungseinheiten bei der 
Zusammenfassung dieser Einheiten zu einer Dar-
stellungsebene Doppelzählungen. Die finanzstatis-
tische Bereinigung dieser Doppelzählungen erfolgt 

dabei nicht bei den einzelnen Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten, sondern global bei den Einzah-
lungs- und Auszahlungssummen der laufenden 
Verwaltungstätigkeit bzw. Investitionstätigkeit, in-
dem die darin enthaltenen Zahlungen zwischen 
den einzelnen Ebenen – in Höhe der Zahlungsein-
gänge – als Gesamtbetrag abgezogen werden. 
Diese Beträge befinden sich in den Zeilen „Ein-
zahlungen von gleicher Ebene“. Eine finanzstatisti-
sche Bereinigung lässt sich nur für die Summe der 
kommunalen Haushalte insgesamt bilden. Bei der 
Betrachtung einzelner Körperschaftsgruppen oder 
Größenklassen wäre eine weitere Aufschlüsselung 
der Zahlungen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden zur Berechnung der Zahlungen von 
gleicher Ebene nötig, die die kommunale Haus-
haltssystematik nicht vorsieht. 

Einwohnerzahlen

Derzeit muss für alle Berichtszeiträume ab 2016 in 
den laufenden Bevölkerungsstatistiken mit Verzö-
gerungen bei der Bereitstellung von Ergebnissen 
gerechnet werden. Deshalb wurden in dem vorlie-
genden Bericht die Bevölkerungszahlen vom 
31. Dezember 2015 verwendet. Die laufenden Be-
völkerungsstatistiken sind zurzeit von zwei grund-
legenden Neuerungen betroffen: Zum einen wer-
den die laufenden Bevölkerungsstatistiken auf ein 
neues technisches Aufbereitungsverfahren umge-
stellt. Zum anderen ändert sich zeitgleich für die 
Wanderungsstatistiken der Standard der Datenlie-
ferungen von den Meldebehörden an die Statis-
tikämter. In beiden Bereichen gibt es Verzögerun-
gen bei der Softwareerstellung.

31. Dezember 2015
Sachsen-Anhalt insgesamt 2 245 470
davon

kreisfreie Städte 555 633
Landkreise 1 689 837
kreisangehörige Gemeinden 1 689 837
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.
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 

1.1 Grundgesamtheit 
Seit dem Berichtsjahr 2011 werden folgende Erhebungseinheiten in den vierteljährlichen Kassenergebnissen des 
Öffentlichen Gesamthaushalts abgebildet: Die Kern- und Extrahaushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden/ 
Gemeindeverbände (Gv.) und der Sozialversicherung (Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit) sowie die 
Finanzanteile der Europäischen Union. 
Kern- und Extrahaushalte sind Einheiten des Öffentlichen Gesamthaushalts gemäß dem sogenannten Schalenkonzept 
(siehe Punkt 2.1.3). Bei den Extrahaushalten handelt es sich um öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die 
nach den Kriterien des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 zum Sektor Staat 
zählen.  

Mit dem Inkrafttreten des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) vom 22. Mai 2013 zum 1. Dezember 2013 
ergaben sich Änderungen vor allem bei den Extrahaushalten. Ab dem 1. Vierteljahr 2014 umfasst der Berichtskreis der 
Extrahaushalte zusätzlich die zum Sektor Staat zählenden Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
sowie kommunalen Zweckverbände. Es wurde eine Abschneidegrenze für die Extrahaushalte eingeführt. Durch die 
Einführung der Abschneidegrenze werden Extrahaushalte, deren Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und 
Einnahmen/Einzahlungen/Erträge 1 Million Euro im Jahr unterschreiten, vierteljährlich geschätzt.  

 

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten) 
Im Einzelnen zählen zu den Erhebungseinheiten nach FPStatG: 

 Bund  

Kernhaushalt des Bundes  

Extrahaushalte des Bundes 

 Extrahaushalte des Bundes sind zur Erfüllung besonderer Aufgaben entstanden. Zur Beseitigung der 
Kriegsfolgelasten, zur Behebung der Vereinigungslasten, zur Bekämpfung der Finanzmarktkrise, zur 
Rücklagenbildung für künftige Versorgungslasten, zur Unterstützung der Kinderbetreuung und für weitere 
spezielle Zwecke. 

 Finanzanteile der Europäischen Union (EU-Anteile) 

Zu dieser Position gehören die aus der Bundesrepublik Deutschland direkt an die EU abgeführten Einnahmen 
(Mehrwertsteuer-Eigenmittel, Bruttonationaleinkommen-Eigenmittel, Zölle, Agrarabschöpfungen) sowie die 
Marktordnungsausgaben der EU an Inländer.  

 Länder einschl. Stadtstaaten Berlin, Bremen, Hamburg 

Kernhaushalte der Länder 

Extrahaushalte der Länder 

 Die Extrahaushalte der Länder umfassen u.a. ausgegliederte öffentliche Hochschulen, aus den 
Kernhaushalten ausgegliederte Statistische Ämter und Landesbetriebe, Landesbetriebe für Straßenbau/-
wesen bzw. für Verkehr sowie für Datenverarbeitung (IT), Sondervermögen Versorgungsrücklage, 
Versorgungsfonds, in Folge der Finanzmarktkrise entstandene Abwicklungsanstalten, Garantiegesellschaften 
o.ä. 

 Gemeinden und Gemeindeverbände (Gv.) 

Kernhaushalte der Gemeinden/Gv.  

Extrahaushalte der Gemeinden/Gv. 

  Die Schwerpunkte der Extrahaushalte der Gemeinden liegen in den Bereichen Bildung, Kunst, Erholung und 
Verwaltung. Seit dem 1. Vierteljahr 2014 sind die kommunalen Zweckverbände im Berichtskreis enthalten.  

 Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherung)  

Kernhaushalte der Sozialversicherung  

 Im Einzelnen sind das in der vierteljährlichen Kassenstatistik die allgemeine Rentenversicherung, die Knappschaft, 
die Alterssicherung für Landwirte, die gesetzliche Krankenversicherung, die soziale Pflegeversicherung und die 
Bundesagentur für Arbeit. Die Daten der vierteljährlich nicht berichtspflichtigen gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger werden geschätzt.  

 Extrahaushalte der Sozialversicherung 

 Unter anderem Gesundheitsfonds, Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit, Serviceeinrichtungen der 
Sozialversicherungsträger. 
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1.3 Räumliche Abdeckung 
Ergebnisnachweis für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.  

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
1. Januar bis 31. März (1. Vierteljahr), 
1. Januar bis 30. Juni (1.-2. Vierteljahr), 
1. Januar bis 30. September (1.-3. Vierteljahr), 
1. Januar bis 31. Dezember (1.-4. Vierteljahr), 
1. Januar bis 31. Dezember (1.-4. Vierteljahr) einschl. Auslaufperiode.
In der Auslaufperiode werden nach dem 31.12. Abschlussvorgänge auf das zurückliegende Jahr gebucht. 

1.5 Periodizität 
Vierteljährlich 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Rechtsgrundlage ist das FPStatG in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2016 (BGBl. I S. 342) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
(BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749) geändert worden ist. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 15 FPStatG dürfen statistische Ergebnisse, 
auch soweit sie auf Zusammenführungen von Angaben nach § 13 Absatz 2 beruhen, sowie Angaben nach § 9a Absatz 3 
Nummer 1, auf der Ebene der Erhebungseinheit veröffentlicht werden, soweit nicht Erhebungseinheiten nach § 2 Absatz 1 
Nummer 7 FPStatG, die nicht dem Sektor Staat zuzurechnen sind, betroffen sind.  

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Entfällt. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Datenqualität 
beitragen (siehe hierzu insbesondere Punkt 3 Methodik). Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen 
Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der 
Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in 
dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Im Bereich der Kernhaushalte (siehe Punkt 2.1.3) werden die Daten als Sekundärstatistik erhoben, somit 
inhaltlich auch für eigene Zwecke der Befragten nachgewiesen. Auch bei den Extrahaushalten werden die 
Daten überwiegend aus dem eigenen Rechnungswesen übernommen. Da ursprünglich ein Eigenbedarf 
der Berichtsstellen an diesen Daten vorliegt, wird eine sehr hohe Datenqualität erreicht. Verzerrungen 
durch Antwortausfälle betreffen nur wenige Einheiten. Bei Antwortausfällen werden die fehlenden 
Angaben anhand von Vorjahres-/Vorquartalswerten geschätzt. Geschätzt werden auch die Extrahaushalte 
unterhalb der Abschneidegrenze. 

Die Ebene der kommunalen Kernhaushalte ist durch die Einführung der doppischen Buchführung bei den 
Gemeinden/Gv. in mehreren Ländern beeinflusst. Dennoch stellen die kumulierten Ergebnisse der Ausgaben und 
Einnahmen ein aussagefähiges Bild der kommunalen Finanzsituation dar. 
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2 Inhalte und Nutzerbedarf 

2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 

Die vierteljährlichen Daten für die Kern- und Extrahaushalte werden in unterschiedlichen Statistiken erfasst und zu einem 
Gesamtergebnis zusammengeführt.  

Erfasst werden für die Kernhaushalte auf staatlicher Ebene: 
die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen nach dem Kassenergebnis entsprechend dem festgelegten Gruppierungsplan; 
die Bauausgaben nach Aufgabenbereichen und die Erstattungen vom Bund für Ausgleichsforderungen; 

für die Kernhaushalte auf kommunaler Ebene: 

die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen oder die Aus- und Einzahlungen, jeweils nach Arten entsprechend der für die
Finanzstatistik maßgeblichen Systematik;
die Ausgaben oder Auszahlungen für soziale Sicherung sowie die Ausgaben oder Auszahlungen für Baumaßnahmen
nach Aufgabenbereichen oder Produktgruppen entsprechend der für die Finanzstatistik maßgeblichen Systematik.

für die Kernhaushalte der Sozialversicherung: 

die Ausgaben und Einnahmen auf der Grundlage der für eigene Zwecke dieser Körperschaften erstellten
Rechnungsunterlagen in einer Gliederung, die eine Zuordnung zu den Gruppen des Gruppierungsplanes von Bund
und Ländern gewährleistet.

Erfasst werden für die Extrahaushalte: 

die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen, Aus- und Einzahlungen oder die Aufwendungen und Erträge sowie die
Ausgaben für Investitionen nach Arten oberhalb der Abschneidegrenze;
bei Hochschulen, die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen bzw. Aufwendungen, Erträge und Investitionsausgaben, in der
Gliederung, die in der jeweils geltenden Fassung des Hochschulstatistikgesetzes vom 2. November 1990 (BGBl. I S.
2414) festgelegt ist.

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Für die Kernhaushalte der Gebietskörperschaften auf staatlicher Ebene gilt die staatliche Haushaltssystematik bestehend 
aus Gruppierungs- und Funktionenplan. Auf kommunaler Ebene gilt die kommunale Haushaltssystematik bestehend aus 
Gruppierungs- und Gliederungsplan sowie für den doppisch buchenden kommunalen Bereich (Gemeinden/Gv.) der 
Kontenrahmen und der Produktrahmen. 
Für die Kernhaushalte der Sozialversicherung gelten eigene Kontenrahmen, die eine Überführung in den staatlichen 
Gruppierungsplan gewährleisten. 
Für die kaufmännisch buchenden Extrahaushalte gelten unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften, die in den für 
diesen Bereich durchgeführten Primärerhebungen berücksichtigt werden. 
Für die ausgegliederten öffentlichen Hochschulen gilt die Systematik der Finanzarten, die sich an den 
Haushaltssystematiken der staatlichen Ebene (Bund und Länder) orientiert. 
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2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 

                    
 
Ab dem Berichtsjahr 2011 umfassen die Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik des Öffentlichen 
Gesamthaushalts die Kern- und Extrahaushalte in der Abgrenzung des sogenannten Schalenkonzepts. 

Zu den Kernhaushalten zählen die Haushalte des Bundes, der Länder und der Gemeinden/Gv. und die Sozialversicherung 
(Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit). Die Extrahaushalte umfassen die öffentlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen, die nach den Kriterien des ESVG 2010 zum Sektor Staat zählen.  

Extrahaushalte, die zum Sektor Staat gehören, müssen – in Kurzform – folgende Kriterien erfüllen: 

1. Es muss sich um eine institutionelle Einheit handeln 

2. Die institutionelle Einheit muss vom Staat kontrolliert werden (öffentliche Kontrolle) 

3. Bei der institutionellen und öffentlich kontrollierten Einheit muss es sich um einen Nichtmarktproduzenten 
handeln (Anwendung des 50% Kriteriums) d. h. die Einheit muss überwiegend vom Staat finanziert werden. 

Eine Ausnahme gilt für Hilfsbetriebe des Staates. Diese Einheiten erwirtschaften Umsätze größtenteils mit dem Staat und 
werden dem Sektor Staat zugeordnet, auch wenn ihr Eigenfinanzierungsgrad über 50% liegt.  

Unterjährig nicht erfasst werden die sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die entsprechend der 
Sektordefinition des ESVG 2010 nicht zum Sektor Staat gehören. 

 

2.2 Nutzerbedarf 
Die vierteljährliche Kassenstatistik des Öffentlichen Gesamthaushalts ist die aktuellste vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlichte Statistik über die öffentlichen Finanzen. Die vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen 
Gesamthaushalts liefern wichtige Basisdaten für die Berichterstattung zur stabilitätsorientierten Finanzpolitik der EU-
Mitgliedsstaaten (Stabilitätspakt). Zu den Hauptnutzern der Statistik zählen Bundes- und Länderministerien, vor allem 
Finanz-, Innen- und Wirtschaftsministerien und das Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Stabilitätsrat, die 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die Deutsche Bundesbank, Universitäten und Wirtschaftsforschungsinstitute, 
Rechnungshöfe und kommunale Spitzenverbände. 

 

2.3 Nutzerkonsultation 
Das Statistische Bundesamt ist dauerhaft in den zuständigen Gremien der Finanz- und Innenministerien vertreten, um die 
geänderten Anforderungen an die Statistik in das Erhebungsprogramm einfließen zu lassen. Darüber hinaus sind die 
Bundesministerien, die statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft 
und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen 
berät. Über fachspezifische Fragestellungen und Änderungen werden die Nutzer der Finanzstatistiken in dem vom 
Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss „Finanz- und Steuerstatistik“ informiert, in den sie ihrerseits Vorschläge 
einbringen können. 
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3 Methodik 

3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Daten werden auf Basis der vierteljährlichen Kassenabschlüsse der Kernhaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden/Gv. 
und der Sozialversicherung erhoben. 

Die Gliederung der Ausgaben/Aufwendungen und Einnahmen/Erträge der Sozialversicherungsträger folgt der sachlichen 
Gliederung der dort vorgegebenen Kontenrahmen. Der Nachweis der Bundesagentur für Arbeit erfolgt kameral.  

Die vierteljährlichen Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge der Extrahaushalte 
werden 

- bei kameral und doppisch buchenden Einheiten auf Basis der Kassenabschlüsse  

- bei kaufmännisch buchenden Einheiten überwiegend unmittelbar aus dem Rechnungswesen 

entnommen. 

Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Es handelt sich um Vollerhebungen. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die vierteljährlichen Ausgaben und Einnahmen der Kernhaushalte von Bund und Ländern werden als Datensatz von den 
Finanzministerien übermittelt. Eine Ausnahme stellt Bremen dar. Die Daten werden von dem Statistischen Landesamt 
gemeldet.  

Die vierteljährlichen Ausgaben/Auszahlungen und Einnahmen/Einzahlungen der Kernhaushalte von Gemeinden/Gv. 
werden als Datensatz an die Statistischen Ämter/Landesbetriebe übermittelt. 

Die finanzstatistischen Ergebnisse der Sozialversicherung werden je nach Versicherungszweig entweder von den 
zuständigen Bundesministerien oder direkt von den Versicherungsträgern gemeldet.  

Die vierteljährlichen Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge der Extrahaushalte 
werden 

- bei kameral und doppisch buchenden Einheiten als Datensatz an die Finanzministerien, das Statistische 
Bundesamt oder die Statistischen Ämter/Landesbetriebe übermittelt 

- bei kaufmännisch buchenden Einheiten als Datensatz oder mittels Fragebogen an das Statistische Bundesamt 
oder die Statistischen Ämter/Landesbetriebe übermittelt. 

Auskunftspflichtig sind die Finanzminister und -ministerinnen und Finanzsenatoren und -senatorinnen sowie die Leiter 
und Leiterinnen der für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zuständigen Stellen, sowie die Träger oder Eigner 
dieser Erhebungseinheiten. 

Die Vierteljahresdaten werden teils zentral, teils dezentral erhoben. 

Die Zusammenführung der unterschiedlich gegliederten Basisdaten zum Ergebnis für den Öffentlichen Gesamthaushalt 
erfolgt im Statistischen Bundesamt. 

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung) 
Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftspflichtigen nachgefragt. Angaben, die auf 
diese Weise nicht korrigiert werden können, werden anhand von Vorjahres-/Vorquartalswerten geschätzt. Für die 
Extrahaushalte, deren Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge 1 Million Euro im 
Jahr unterschreiten und für die gesetzliche Unfallversicherung werden die Daten unterjährig – auf der Basis vorliegender 
Jahresergebnisse – geschätzt. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Entfällt. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Belastung der Auskunftspflichtigen der Kernhaushalte wird dadurch begrenzt, dass die Ausgaben/Auszahlungen und 
und Einnahmen/Einzahlungen den Kassenabschlüssen entsprechen und dem Rechnungswesen entnommen werden 
können. 

Die Daten der Sozialversicherungsträger werden in der Gliederung der dort vorgegebenen Kontenrahmen geliefert und im 
Statistischen Bundesamt umgeschlüsselt. 
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Die verwendeten Erhebungsunterlagen für die kaufmännischen Extrahaushalte spiegeln die Rechnungslegungsvorschriften 
des HGB und des Eigenbetriebsrechts wider. Dadurch können die meisten Angaben unmittelbar aus dem Rechnungswesen 
übernommen werden. 

Durch die elektronische Datenübermittlung reduziert sich die Belastung für die Auskunftspflichtigen weiter.  

Ab dem 1. Vierteljahr 2014 wurde bei Extrahaushalten, die über ein geringes Meldevolumen verfügen, eine 
Abschneidegrenze eingeführt. Diese liegt bei 1 Million Euro der entsprechend des jeweiligen Rechnungswesens 
benannten Ausgaben- beziehungsweise Einnahmensumme. Der durch diese erhebungstechnische Vereinfachung 
fehlende Betrag wird auf der Basis vorliegender Jahresergebnisse vierteljährlich hinzugeschätzt. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Da es sich um eine Vollerhebung handelt, treten keine stichprobenbedingten Fehler auf. Nicht-stichprobenbedingte Fehler 
können zum Beispiel bei der Berichtskreisabgrenzung (Über- oder Unterdeckung) auftreten. Verzerrungen durch 
Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale betreffen nur wenige Einheiten. Bei Antwortausfällen werden die 
Angaben anhand von Vorjahres-/Vorquartalswerten geschätzt. Für die Extrahaushalte, deren Ausgaben/Auszahlungen/ 
Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge 1 Million Euro im Jahr unterschreiten und für die gesetzliche 
Unfallversicherung werden die Daten unterjährig – auf der Basis vorliegender Jahresergebnisse – geschätzt.  

Durch die sukzessive Einführung der doppischen Buchführung bei den Gemeinden/Gv. in mehreren Ländern wird die 
Qualität der kommunalen vierteljährlichen Kassenergebnisse beeinflusst. Die kumulierten Ergebnisse der Ausgaben und 
Einnahmen stellen dennoch ein aussagefähiges Bild der kommunalen Finanzsituation dar.  

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Keine, da Vollerhebung. 

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse der Kernhaushalte des Bundes und der Länder werden im Statistischen Bundesamt 
auf rechnerische Richtigkeit, Vollständigkeit und Einhaltung der vorgegebenen einheitlichen Haushaltssystematik 
überprüft und gegebenenfalls unter Einbeziehung der Berichtsstellen korrigiert. Zur Qualitätssicherung der 
Vierteljahresdaten werden maschinelle Summenkontrollen und Vorjahresvergleiche durchgeführt. Plausibilitätsprüfungen 
durchlaufen auch die von den Extrahaushalten des Bundes und der Länder erhobenen Vierteljahresdaten. Entsprechende 
Prüfungen werden auch für die Daten der Gemeinden/Gv. und ihrer Extrahaushalte durchgeführt, diese obliegen den 
Statistischen Ämtern der Länder. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Revisionen werden durchgeführt: Vorläufige Ergebnisse werden durch qualitativ höherwertige Daten ersetzt und 
veröffentlicht.  Anpassungen an Berichtskreisänderungen sowie methodische Anpassungen für den Vorjahresvergleich 
werden ebenfalls durchgeführt. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Entfällt. 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Der Abgleich der ursprünglichen mit revidierten Vierteljahresdaten ergibt im Regelfall lediglich Differenzen im 
Promillebereich.  

5 Aktualität und Pünktlichkeit 

5.1 Aktualität 
Eckwerte der vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden in Pressemeldungen 
veröffentlicht, und zwar für das 1.-2. Vierteljahr, das 1.-3. Vierteljahr und das 1.-4. Vierteljahr. Eckwerte für das 
1. Vierteljahr werden unter www.destatis.de/FinanzenSteuern veröffentlicht. Detaillierte Ergebnisse liegen im Regelfall ca.
6 bis 8 Wochen nach der Presseveröffentlichung vor und werden in der Fachserie 14 Reihe 2 veröffentlicht. 
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5.2 Pünktlichkeit 
Die vierteljährliche Kassenstatistik wird pünktlich veröffentlicht und hält den im Arbeits- und Zeitplan genannten Termin 
ein. Verzögerungen sind in den letzten Jahren nicht aufgetreten. 

6 Vergleichbarkeit 

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse liegen für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 
3.10.1990 vor. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die dargestellten vierteljährlichen Kassenergebnisse entsprechen sachlich und systematisch jeweils dem Stand des 
aktuellen Berichtsjahres. Am aktuellen Rand finden vor allem Vergleiche zu den Vierteljahresdaten des jeweiligen 
vergleichbaren Vorjahreszeitraums statt. Diese werden soweit möglich an den aktuellen Stand – methodisch und 
hinsichtlich des Berichtskreises – angepasst und veröffentlicht. Im Berichtsjahr 2014 wirkten sich vor allem die 
Änderungen bei den Extrahaushalten durch die Änderung des FPStatG vom 22. Mai 2013 aus. 

Bei den Ergebnissen für die kommunalen Kernhaushalte ist zu berücksichtigen, dass durch die sukzessive Einführung der 
doppischen Buchführung bei den Gemeinden/Gv. in mehreren Ländern die Qualität der kommunalen vierteljährlichen 
Kassenergebnisse beeinflusst wird. Die kumulierten Ergebnisse der Ausgaben und Einnahmen stellen dennoch ein 
aussagefähiges Bild der kommunalen Finanzsituation dar.  

Der Vergleich mit den Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenergebnisse früherer Berichtsjahre ist nicht immer sinnvoll. 
Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Rechnungsergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden diese in der 
Regel anstelle der vierteljährlichen Kassenergebnisse verwendet.  

7 Kohärenz 

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Das Jahresergebnis (1.-4. Vierteljahr) der vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts stimmt 
nicht mit den tiefer gegliederten Rechnungsergebnissen des Öffentlichen Gesamthaushalts überein. Gründe sind 
Unterschiede im Berichtskreis, in der periodischen Abgrenzung und im Erhebungsprogramm. Ab dem 
Veröffentlichungszeitpunkt der detaillierteren Rechnungsergebnisse werden diese in der Regel für finanzstatistische 
Untersuchungen, insbesondere beim Zeitvergleich, verwendet.  

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse sind in sich schlüssig und kohärent. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse sind eine bedeutende Informationsquelle zur Situation der öffentlichen Finanzen 
Deutschlands auf nationalstaatlicher Ebene. Sie sind auch wichtige Basisdaten für den Sektor Staat in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.  

8 Verbreitung und Kommunikation 

8.1 Verbreitungswege 
Eckwerte der vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden - mit Ausnahme des 
1. Vierteljahres - durch Pressemeldungen verbreitet (siehe auch Punkt 8.3)

Internet: Basisdaten und grafische Darstellungen stehen im Internet unter www.destatis.de/FinanzenSteuern zur 
Verfügung. 

Fachserie: Detaillierte vierteljährliche Kassenergebnisse werden in der Fachserie 14, Reihe 2 online veröffentlicht. Die 
Fachserie steht als Download unter www.destatis.de/FinanzenSteuern/Publikationen zur Verfügung. 

Die Ergebnisse für das 1.-4. Vierteljahr einschließlich Auslaufperiode eines Berichtsjahres werden nachrichtlich in der 
Fachserie 14, Reihe 2 für das 1. Vierteljahr des Folgejahres veröffentlicht. 
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8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Fachbegriffe der Finanz- und Personalstatistiken (Dezember 2013) unter www.destatis.de/FinanzenSteuern/Methoden; 
Wirtschaft und Statistik: Neues Finanz- und Personalstatistikgesetz 2013 (November 2013); Integration in den Finanz- und 
Personalstatistiken (November 2011); Die gesetzliche Sozialversicherung in den Finanz- und Personalstatistiken  
(Juli 2011); Ausgliederungen aus den Kernhaushalten: öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (Februar 2011); 
Methodische Erläuterungen zu den Tabellen in der Fachserie 14 Reihe 2. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden als erstes mittels Pressemeldungen (mit 
Ausnahme des 1. Vierteljahres) veröffentlicht und sind im Internet unter www.destatis.de/Presse/Pressemitteilungen 
abrufbar.  

9 Sonstige fachstatistische Hinweise
Länderfinanzausgleich 

Daten zum Länderfinanzausgleich und zu den Bundesergänzungszuweisungen stehen auf der Webseite des BMF im 
Internet zur Verfügung unter: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3264/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik/F
oederale__Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/node.html?__nnn=true 





















Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt
Im Monat Mai 2017 erschienen 

Bestell-Nr.1 Kennziffer/Periodizität Titel Preis (in EUR) 

1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 5/2017 5,50 

2 V 0 092 V Verzeichnis Ambulante Pflegedienste, Stationäre Pflegeheime - Stand: 15.12.2015 18,00 

3 A 1 09 A I - /15 Ausländische Bevölkerung - 1991 - 2015 - Stand: März 2017 10,00 

3 A 6 01 A VI - j/16 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Stand: 30.06.2016 7,50 

3 E 1 02 E I - m-1/17 Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der 
 Gewinnung von Steinen und Erden - Januar 2017 - Vorläufige Ergebnisse 
 Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen 5,00 

3 E 1 02 E I - m-2/17 Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der 
 Gewinnung von Steinen und Erden - Februar 2017 - Vorläufige Ergebnisse 
 Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen 5,00 

3 E 2 01 E II - m-2/17 Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe 
 Februar 2017 2,50 

3 G 4 01 G IV - m-1/17 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität 
 Januar 2017 - Vorläufige Ergebnisse 6,00 

3 H 2 01 H II - m-12/16 Binnenschifffahrt - Dezember 2016 4,00 

3 K 5 03 K V - 2j/15 Angebote der Jugendarbeit - Jahr 2015 2,00 

3 M 1 02 M I - vj-1/17 Preisindizes für Bauwerke - Februar 2017 3,00 

3 P 1 01 P I - j/16 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen
 2008 - 2016 - Stand: März 2017 4,50 

1 Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen 
2 Veröffentlichung als PDF-Datei zum gleichen Preis wie Print erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen
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